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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.09.1962 

Geschäftszahl 

1948/60 

Rechtssatz 

Nach der Warenausgangsverordnung erstreckt sich die Aufzeichnungspflicht nur auf Waren, die zum 
Wiederverkaufspreis abgegeben werden. Bei der Beurteilung des Tatbestandes nach § 1 Abs 10 
Warenausgangsverordnung und somit auch bei der strafrechtlichen Würdigung ist dieser Umstand daher 
hinsichtlich jeder Ware zu prüfen. Wenn es sich herausstellt, daß bei einer Anzahl von Waren auch nur eine zum 
Verbraucherpreis abgegeben wurde, dann muß sich dies strafmindernd auswirken. 
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